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Vorschlag des Präsidiums Änderungsvorschlag

Artikel 22: [Europol] Artikel 22: [Europol]

(1) Europol hat den Auftrag, die Tätigkeit der

Polizeibehörden der Mitgliedstaaten sowie deren

gegenseitige Zusammenarbeit bei der Prävention

und Bekämpfung der zwei oder mehrere

Mitgliedstaaten betreffenden schweren Krimina-

lität, des Terrorismus und der Kriminalitätsfor-

men, die ein gemeinsames Interesse verletzen,

das Gegenstand einer Politik der Union ist, zu

unterstützen und zu fördern.

(1) Die Union führt als eigene Behörde das

Europäische Polizeiamt (Europol). Europol hat

den Auftrag, die Tätigkeit der Polizeibehörden der

Mitgliedstaaten sowie deren gegenseitige Zusam-

menarbeit bei der Prävention und Bekämpfung

von Straftaten, wie sie in einem Rahmengesetz

nach Artikel 17 aufgeführt sind, zu unterstützen

und zu fördern.

(2) Das Europäische Parlament und der Rat le-

gen nach dem Gesetzgebungsverfahren die

Struktur, die Arbeitsweise, den Tätigkeitsbereich

und die Aufgaben von Europol fest. Diese Aufga-

ben können umfassen:

(2) Das Europäische Parlament und der Rat le-

gen nach dem Gesetzgebungsverfahren durch Or-

ganakt die Struktur, die Arbeitsweise, den

Tätigkeitsbereich und die Aufgaben von Europol

fest. Diese Aufgaben können umfassen:

- das Einholen, Speichern, Verarbeiten, Analy-

sieren und Austauschen der von den Behörden

der Mitgliedstaaten oder Drittstaaten oder von

den Dienststellen von Nicht-EU-Stellen über-

mittelten Informationen;

- das Einholen, Speichern, Verarbeiten, Analy-

sieren und Austauschen der von den Behörden

der Mitgliedstaaten oder Drittstaaten oder von

den Dienststellen von Nicht-EU-Stellen über-

mittelten Informationen;



- die Koordinierung, Organisation und Dur-

chführung operativer Ermittlungen und

Maßnahmen, die gemeinsam mit den Stellen

der Mitgliedstaaten oder im Rahmen ge-

meinsamer Ermittlungsgruppen erfolgen.

- die Koordinierung, Organisation und Dur-

chführung operativer Ermittlungen und

Maßnahmen, die gemeinsam mit den Stellen

der Mitgliedstaaten oder im Rahmen ge-

meinsamer Ermittlungsgruppen erfolgen.

In dem Gesetz nach Unterabsatz 1 werden ferner

die Modalitäten für die Kontrolle der Tätigkeiten

von Europol durch das Europäische Parlament, an

der die nationalen Parlamente beteiligt werden,

festgelegt.

In dem Organakt nach Unterabsatz 1 werden fer-

ner die Modalitäten für die Kontrolle der

Tätigkeiten von Europol durch das Europäische

Parlament und den Rat, an der die nationalen

Parlamente beteiligt werden, festgelegt.

(3) Europol darf operative Maßnahmen nur in

Verbindung und in Absprache mit den Stellen des

Mitgliedstaats oder der Mitgliedstaaten ergreifen,

dessen/deren Hoheitsgebiet betroffen ist. Die An-

wendung von Zwangsmaßnahmen fällt in die

ausschließliche Zuständigkeit der betreffenden

nationalen Behörden.

(3) Europol darf operative Maßnahmen nur in

Verbindung und in Absprache mit den Stellen des

Mitgliedstaats oder der Mitgliedstaaten ergreifen,

dessen/deren Hoheitsgebiet betroffen ist. Die An-

wendung von Zwangsmaßnahmen fällt in die

ausschließliche Zuständigkeit der betreffenden

nationalen Behörden.

Explanation (if any) :

Die Verfassung muss die Rechtsnatur von Europol definieren. Als Unionsbehörde darf Europol nur
für die Verfolgung solcher Handlungen zuständig sein, für die der Unionsgesetzgeber die Ver-
folgbarkeit bestimmt hat.


